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^ OLcim einige Nähre her , key'
Gclcgcnhcit der letzten alltthöchst-be-
glückten Kayserlichen Wahl und Lrönung,
des noch immer fortwährenden koftbahren

Brücken ^ Baues , und vieler anderer Erfordernden,
dem hiesigenALmno dermassen schwehre und nahmhaff-
te ausserordentliche Ausgaben zugewachsen , daß selbe
aus denen gewöhnlichen Stadt < Einkünfften ohnmög-
lich getilget werden können , sondern zu derselben meistens
keinen Verzug leydender Bestreitung ansehnlicheCa~
pitaliagegen jährliche Zinße auf der Stadt Crediteines-
weilen ausgenommen , auch einige starcke Posten bis da¬
her gar unbezahlt gelassen werden müssen , so hatE.Hoch-
Edcl -undHochmiffer Rach dieserKayscrltchm
Frcycn Reichs Stadtnach Raaßgebmig der Kayscrl.
allerhöchsten Resolutionen vom l^ .October 1716. wie auch
22. Rovembr. 1^25. und14. Mertz 1732 . nicht ermangelt,
durch eine hierzu ernannteDeputationdenen Bürgerli¬
chen Reunern die Rechnungen vorlegen , und daraus ober-
wehnte Umbstande , folglich die unumbgangliche Roth-
Wendigkeit einer ausserordentlichen Anlage, umb daraus
erwehnte neuePaffiv-Capitahenwiederumb abführen,auch
vorgemeldte andere Posten entrichten zu können , vorstellen,
auch über das bey mehrmahligen Lonferenzien dieseSach
in reiffe Erwegung ziehen zu lassen . Gleichwie nun ge¬
dachte Bürgerliche Neuner nebst befundenem Mangel des
Vorraths sothane Rothwendigkeit eines neuen Ansatzes
nicht allein wohl erkannt , sondern auch nach Vorschrifft
ihrerInftruaiondem Bürger - Ausschuß und denen ihm
aus denen14. Quartieren zugeordneten 28ern pflichtmäs-
sig berichtet , Wohlgedachter Rath aber die Ursa¬
chen solcher Anlage denen Bürgerlichen Ober Officiers
jüngsthin anzeigen lassen , also wird nunmehro allen hiesi¬
gen Burgern , Beysassen und Unterthanen , Christen und
Iuden hiermit bekannt gemacht und anbefohlen , daß



(i.) diejenige , so unter fünsszehen tausend Gulden
verschätzen , von jedem hundert Gulden ihres Vermögens
ein Drittheil * Gulden oder zwantzig Lreutzer ; dahrn-
gegen

(2.) diejenige , so 15000. Fl. und darüber besitzen , emen
halben Gulden per Centum , jedoch mit Freylauungtu
nes Theils ihres Lapitals nach der hierunter: angefügten
Clallisication, und Zwar

(Z.) die eine Helfft in Zeit von drey Wochen nach fce»
schehener kubiicationchieandere Halbscheid aber ein Vier-
tel Jahr hernach (wofern sie nicht aus patriotischem Ge»
müth ihre ganycRatamin dem ersten Terminauf ein¬
mahl freywillig abführen)

(4.) Bey denenEydten und Pflichten , womitWohl-
gedachte»! LHoch-Edlen imdHochweisscn Rath
sie zugethan und verwandt sind , und bey Vermeydung der
auf das Verschwiegene in denen Kayserlichen Allerhöchst-
respectirlichen Resolutionen gesetzten schwehrenStraffen
auf Ml . Schatzungs - Amt aufrichtig und gewissenhafft
erlegen sollen ; wobey jedem derContribuenten zu mehrer
nöthiger Erläuterung dienet , daß

(5 .) nur dasjenige vor eines jeden Vermögen zu
achten , und , nach obangeführter und nachfolgenderMas-
sigung , in Anschlag zu bringen seye , was nachAbzugdes-
len , so er an Ansätzen und sonsten schuldig ist , übrig blei¬
bet ; so dann

(6.) in Ansehung derjenigen , so über zwey tausend
Gulden besitzen , bey gegenwärtiger Anlage Hauß - Rath,
Juwelen , Silber - Gejchirr , Kleidung , Leib - Geräth , Ge¬
wehr , Bücher und Bibliothequen , wie auch Früchteund
Wein , jedoch in so fern mit diesem allen kein Handel ge¬
trieben wird , frey seyn , und in dem Vermögens-Anschlag
nicht mit gerechnet werden sotten , wobey doch zu Verhü¬
tung alles Mißverstandes zugleich erinnert wird , daßwie bey solcher Bewandtnuß überhaupt alles dasjenige,womit gehandelt wird , in Anschlag gebracht werden muß,
allo nicht nur solche Personen , welche von dem Frucht-und



Wem » HandelProfeffionmachen, oder eigentlich söge»
nannte Frucht - und Wein-Händler sind , sondern auch alle
diejenige , welche Früchte und Wein zu einem künfftigen
vortheilhafften Verkauff aufbehalten , weß Standes oder
Wesens die auch seyen , solche Früchte und Wein zu ihrem
Vermögen zu rechnen , und davon gegenwärtiges Bey-
trags » tzuanwmzu entrichten , verbunden , mithin denen»
selben hievon nur so viel , als sie zu ihrer eigenen HaußOon-fumrionbrauchen , und womit sie also nicht handlen,
frey bleiben , dabeneben aber

(7.) die Hauser und Feld-Güter aller derjenigen , so
mehr als zwey tausend Gulden besitzen , eben nicht nach
dem Ankauff oder Werth , sondern dem Haußzinß , Nutzen
nnd Genuß , welchen jeder daraus erhebet, oder fals er sein
Hauß selbst bewohnet, von andern , wann er solches ver-
miethet , gewöhnlicher Maßen ziehen tönte , dergestalt ge»
wissenhafft reitimiret werden sollen , daß vor jede fünff Gul¬
den jährlicher Einkünfften Nutzens oder Genusses ein hun» -
dert Gulden Laxirai gerechnet werden ; dahingegenendlich

(8.) diejenigeunvermögende Personen , so nur fünffzig
Gulden verschätzen , und daher sonsten mit Wachtgeld und
Herdschilling jährlich zusammen mehr nicht als fünffKopf¬
stück bezahlen , vondieser exnaorämmrenAnlag gantzlich
befreyet seyn sollen. Wornach sich also alle und jede hie¬
sige Burger , Beysassen und Unterthanen , Christen und
Juden zu achten wissen , und da zumahlen diese Anlage
auf die billigst » und leydtlichste Weise in Ansehung aller
Lontribuenren , siemögen nun von einem geringen , mit»
telmäffigen oder grossen Vermögen seyn , eingerichtet
worden , selbe ihrer Pflicht-Schuldigkeit gemäß umb do»
williger abführen werden , als in unvermutheter Unter»
bleibung dessen wider die Säumige die gehörige Zwangs-
Mittel ohne Ansehen der Personen vorgekehrer werden
sollen.

Folget



Folget die obgemeldte
CLASSIFICATION

Wer aOroröentttchc« Mage,
von einem halbenxer Cento.

Erste Klaffe von fl . 15000bis fl . 20000 exclufive fl. 75
ZweyteKlaß - - 20000 - 25000 - - « 100
Dritte Claß - * 35000 * 30000 - - * 125
Vierte Claß , - 30000 - 35000 - - -- 150
Zünffte Claß - - 35000 - 40000 - * - 175
SechsteClaß ? * 40600 - 45000 - - - 200
Siebende Claß - * 45000 - 50000 - » - 225
Achte Claß - - 50000 - 60000 t « * 250
NeunteClaß - - 60000 - 70000 * - # 300
Zehende Claß » - 70000 - 80000 - * * 35°
Eilffte §laß - - 80000 - 90000 -- - - 400
ZwölffteCIaß- - 90000 * 100000 - - - 450
DreyzehendeClaß -- - 100000 - 110000 - - -- 500

Diejenige aber,sonoooo .fl. und drüber inVermögen
haben , bezahlen jedesmahl von zehen tausend zu 10200. fl.
so sie mehr besitzen , fünffzig Gulden weiter, aufgleiche Weiß
als es bey der achten und folgenden obigen Dassen gehal-
ten wird , inmassen bey entstehendem Zweifle! allenfalls
Löbl. Schatzungs < Amt denen Zahlenden mehrere Nach¬
richt deshalben ertheilen wird.

Concluium in8enatu,
Dienstagsden 28 . Januarii1744.
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ZMEmnach Hin 8och.Ml - »nd Jochweiscr
kM !/ Math dieser des Weil . Metchs Utadt Dranckfurt

mit äusserstem Mißfallen wahrnehmen müssen - daß ohnerach«
tet Derselbe dieReftantiariosbey löblichem Schatzungs - Ambt ftithero
vielfältig , theils durch gedruckte und öffentlicheEdi&a, theils aber durch
mehrmahlige mündliche Absendungder Bedienten gedachten Schatzungs,
Ambts auf das nachdrücklichste, und bey Vermeydung ohnausdleibli,
cherExccurionzu Abführung ihrer schuldigen RrLttandorumermah,
nen , auch die würckiiche Exccurionhin und wieder verfügen lassen , je-
dennoch annoch sehr viele derselben zu Abtragung ihrer Schuldigkeiten
hierdurch nicht zu bringen gewesen seyn ; So hat Derselbe theils durch
Antrieb seines Obrigkeitlichen Ambts , theils aber zu allerunterthänig,
stcn Befolgung der verschiedentlich dißfalls ergangenen Kayserlichen
allerhöchsten Relolmionen/sich endlich entschlossen / mit Hindansetzung
mehrer Gelindigkeit der straffbahren Verzögerung saumseliger Schuld,
ner dieser publiquen oncrum ein Zieh! zu setzen / und der durch immer,
fort währende sehr beschwehrliche Nachtragung dieser Reklamen ver,
ursachten Weitläufftigkeit in denen Schatzungs « Büchern , auch vielen
daher entstehenden Vorwürffen nunmehro ein End zu machen . Sol,
chemnach wird allen hiesigen Burgern , Beysassen und Juden , welche
an Schatzung / Schreibgeld oder andern Gebühren bißulc. Dccembr.
ncchstverwiwenen , 743tcn Jahrs etwas schuldig verblieben, hiemit be,
kannt gemacht / und ernstlich anbefohlen , daß sie dasselbe zwischen Heu,
tigemciaroundulcimo Juniidieses Jahrs ohnfehlbahr und so gewiß
vor voll bezahlen sollen / als im widrigen Fall in denen darauffolgen¬
den Monaten die Säumige sämptlich Quartier - weiß mittels zweyer
Pfandt , Karren , welche zu mehrerer Beförderung jedesmahl in zwey
Quartieren zu gleicher Zeit zu gebrauchen, ohne Ansehung der Perso,
nen , zu Abtragung ihres Rückstandes und der Kosten der Exccurion
durch Abpfändung so vieler Etkcölen , als hierzu erfordert wird , ange,
strenget , und letztere , wann sie in denen nechst darauf folgenden drey
Wochen von denen Cigenthumern oder morosen Schuldnern nicht wie¬
der eingelöset werden , ohne einige weiterevenunciarionoder Verzö,
gerung an den meistbietenden öffentlich verkauffrt / und wann das dar¬
aus erlöste Geld zu völliger Tilgung des obgedächten ^ uanri nicht zu¬
reichet , mit weiterer Pfändung wegen desRefiduifortgefahren werden
solle. Wornach sich also männiglich,dem dieses angehet , zu richten,
und vor Schimpff und Schaden zu hüten wissen wird.

Geschlossen bey Rath/
Dienstags dens. Maji

1744.
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